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Norm

AHG §1

StPO §129 Z2

1. AHG § 1 heute

2. AHG § 1 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AHG § 1 gültig von 01.08.1989 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 343/1989

4. AHG § 1 gültig von 01.02.1949 bis 31.07.1989

1. StPO § 129 heute

2. StPO § 129 gültig ab 01.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 19/2004

3. StPO § 129 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 119/2005

4. StPO § 129 gültig von 31.12.1975 bis 31.12.2005

Rechtssatz

Eine von der Kriminalpolizei mit verdeckten Ermittlungen beauftragte Vertrauensperson handelt bei ihren Ermittlungen

sowie bei ihrer darauf bezogenen Aussage vor der Kriminalpolizei hoheitlich, wenn dies

in einem ausreichend engen inneren Zusammenhang mit dem Ermittlungsauftrag steht.
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Gemäß § 129 Z 2 StPO (ebenso wie nach § 54 Abs 3 SPG) muss die verdeckte Ermittlung durch eine „andere

Person“ (Vertrauensperson) auf einem behördlichen Auftrag beruhen. Erst damit wird sie von der

Ermittlungsbehörde zur Mitwirkung an hoheitlichen Handlungen herangezogen. Durch den Ermittlungsauftrag

erfolgt die Einbindung in die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, um die kriminalbehördlichen Organe bei ihren

Ermittlungen zu unterstützen. Insoweit ist die Vertrauensperson daher selbst Organ im Sinn des § 1 Abs 2 AHG.

(T1)

Hier: Dass die Vertrauensperson bei ihren verdeckten Ermittlungen zum Komplizen des Klägers auch

Informationen zu diesem selbst – als dessen „Geschäftspartner“ – erlangte und an die Strafverfolgungsbehörde

weitergab, stand damit in einem engen inneren – und nicht bloß äußerlichen örtlichen oder zeitlichen –

Zusammenhang. Die Unterscheidung der Vorinstanzen danach, ob der Ermittlungsauftrag auch den Kläger oder

nur seinen Komplizen betraf, liefe auf einen wenig sachgerechten Formalismus hinaus, der das für die

Abgrenzung der hoheitlichen von einer rein privaten Tätigkeit maßgebliche Kriterium des ausreichend engen (vor

allem) inneren und äußeren Zusammenhangs ausblendete. (T2)

Die Aussage einer von der Kriminalpolizei mit verdeckten Ermittlungen beauftragten Vertrauensperson vor dieser

Behörde über die von ihr gewonnenen Ermittlungsergebnisse steht mit ihrer hoheitlichen Aufgabe in einem

engen inneren und äußeren Zusammenhang. (T3)
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